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Zitat von vielleicht_lehrerin

Na, Ihr seid aber alle ein wenig unfreundlich. Sorry, aber solche Antworten kommen
eben leider doch meistens von Männern, die nicht in so einer Zwickmühle sind  !
(...........)
Würdet IHR etwa wollen, dass Euer Baby gleich nach der Geburt in fremde Hände
kommt oder die Mutter sofort wieder arbeiten geht?

(.............)
Ich wollte eigentlich nur eine kurze Info und keine hitzige Situation, ob man als Frau
stillen sollte / den Kinderwunsch hinter den Beruf stellen sollte / direkt nach dem
Mutterschutz wieder arbeiten gehen sollte.

In der "Zwickmühle" sind grundsätzlich erst einmal beide als Paar zusammen. Das Kind ggf. mit
dem Vater statt der Mutter zu Hause zu lassen, heißt wohl kaum, es in fremde Hände zu geben.
Und ob gestillt werden sollte, oder nicht, wurde hier gar nicht erst suggeriert. Es ging
ausschließlich darum, dass Stillen sehr wohl auch mit Arbeit vereinbar ist und ein Elternpaar
wählen kann, ob Mann oder Frau in Elternzeit zu Hause bleiben. Insofern liegt keine
Benachteiligung von Frauen vor. Wir haben uns z.B. dafür entschieden, dass meine Freundin
trotz Stillen wieder arbeiten geht und ich dann erstmal zu Hause bleibe.
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